


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Harvester, Forwarder

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahren durch bewegte Maschinen- und Anbauteile (z. B. Kran, Aggregat/Greifer, Bänder bei der Montage, Seilwinde)
· Gefahr durch unkontrollierte Baumteile
· Gefahr durch Absturz beim Auf-/Absteigen oder beim Verlassen des Notausstiegs
· Gefahr durch Umsturz der Maschine
· Gefahren durch Verbrennungen an heißen Maschinenteilen
· Gefahren durch Ganzkörperschwingungen und Lärm
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand.
· Sicherheitsschuhe, Gehörschutz (> 80 dB(A)) tragen.
· Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzhandschuhe tragen.
· Bei Arbeiten außerhalb der Kabine Helm tragen.
· Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die vom Unternehmer unterwiesen und beauftragt sind, bedient werden.
· Einsatzgrenzen der Maschine beachten (z. B. max. Hangneigung gemäß Herstellerangabe).
· Windeneinsatz: Nur intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwenden.
· Gefährdungen Dritter ausschließen, Gefahrenbereiche einhalten und auf Umgebung achten.
· Beim Ein- und Aussteigen Trittstufen und Haltegriffe nutzen (rückwärts absteigen, nicht springen).
· Fahrersitz auf Gewicht des Fahrers einstellen, vorhandene Beckengurte nutzen!
· Schutzabstände zu elektrischen Oberleitungen beachten (min. 5 m).
· Beim Verlassen der Maschine grundsätzlich das Aggregat/den Greifer in Ruhestellung senken, Standbremse einschalten, Motor und ggf. Hauptstrom ausschalten.
· Mit Benutzung des Notausstieges vertraut machen.
· Mobilfunkverfügbarkeit vor Arbeitsbeginn prüfen.
· Bei gefährlichen Arbeiten ist sofortige Erste Hilfe zu gewährleisten (zweite Person, PNA).

Harvester: Gefahrenbereich durch Baumfällung und Kettenschuss beachten.

Forwarder: Maximale Zuladung einhalten (Oberkante des Schutzgitters und Rungenhöhe beachten).

	

	Verhalten bei Störungen

	
· [image: ISO 7010 P002.svg]Bei Entstörungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen, Motorstillstand abwarten, Hauptstrom abschalten, ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen.
· Klärung von unsicheren Arbeitssituationen, ggf. Vorgesetzte informieren und Gefahrenbereich verlassen.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112) – Rettungspunkt benennen!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung
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· Regelmäßige Maschinenprüfung nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Termine zur technischen Überprüfung und Wartung der Maschine sowie der An- und Aufbaugeräte. Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten.
	
· Bei Wartungs-, Reinigungs-und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motor-
stillstand abwarten, ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen.
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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